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Regierungsratsbeschluss vom 22. Marz 2016 

Entwurf der Ânderung des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 
Stellungnahme des Kantons Basei-Stadt 

Sehr geehrte Frau Bundesratin Leuthard 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 11. Dezember 2015 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur Ande­
rung des Fernmeldegesetztes zukommen lassen. Wir danken lhnen für die Gelegenheit zur Stel­
lungnahme. 

Der Regierungsrat hat die vorliegenden Unterlagen zum Vernehmlassungsverfahren eingehend 
geprüft und erachtet die vorgeschlagene Stossrichtung der Anderungen in ihren Grundzügen ais 
richtig . Nachfolgend gehen wir im Detail auf die Bereiche Netzinfrastruktur und Netzzugang sowie 
Konsumenten- und Jugendschutz ein. Zusatzlich stellen wir einen erganzenden Antrag zum Ein­
satz von Funkkonzessionseinnahmen . 

Netzinfrastruktur und Netzzugang 

Obwohl in Basei-Stadt ein nahezu flachendeckendes Parallelnetz von Kabel(-fernsehen) und 
Kupfer existiert und eine kantonale Kooperation verschiedener Netz- und lnfrastrukturbetreiber für 
ein flachendeckendes Glasfasernetz - das im Übrigen auch von nicht im Projekt involvierten Akt­
euren mitgenutzt werden kann - besteht, begrüssen wir die Anderungen im Bereich Netz und 
Netzzugang. 

Wir unterstützen die Ausweitung der Zugangsregulierung auf alle passiven lnfrastrukturen mit 
freien Kapazitaten und die bestehenden gebaudeinternen Fernmeldeinstallationen sowie der An­
spruch auf eine Gebaudeerschliessung durch die Fernmeldedienstanbieter (FDA). Es ist jedoch 
zu berücksichtigen, dass das Interesse des Ausbaus der Breitbandnetze nicht hëher gewichtet 
wird ais die zukünftige Versorgungssicherheit der Stromversorgung und weiterhin ausreichende 
Kapazitaten der passiven lnfrastruktur für die Stromversorgung vorhanden bleiben. 

Erganzend zur Starkung der Rolle der ComCom ais Regulierungsbehërde empfehlen wir, einer 
allfalligen Beschwerde keine aufschiebende Wirkung mehr zukommen zu lassen. So kënnen Ver­
zëgerungen in der Umsetzung der Regulierungsverfügungen im Zugangsregime verhindert und 
die Rechtssicherheit der Entscheide erhëht werden . 
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Konsumenten- und Jugendschutz 

Wir beurteilen die Bestrebungen im Konsumenten- und Jugendschutz positiv. 

Die Option einer Preisregulierung der Roamingdienste durch den Bundesrat ist ein starker Eingriff 
in die Unternehmensfreiheit. Wird das Instrument jedoch mit grosser Zurückhaltung eingesetzt 
und dient es vorerst lediglich dazu, dass die Telekomunternehmen in Eigeninitiative ihre Preise 
anpassen, ist es eine geeignete Massnahme gegen die überhëhten Preise und die geringe Dy­
namik in der Angebotsentwicklung. 

Der Regierungsrat unterstützt den Vorstoss zu mehr Transparenz über die Behandlung von Da­
ten im Internet. Es besteht jedoch die Gefahr, dass innovative Geschaftsmodelle oder Tech nole­
gien benachteiligt werden . Sollte diese Regelung zu einer systematischen Benachteiligung von 
lnnovationen führen, müsste entsprechend reagiert und gegebenenfalls nachjustiert werden. 

Obwohl die Pflicht des Angebots von einzelnen Dienstleistungen ausserhalb von Bündelvertragen 
im Grundsatz zu begrüssen ist, sollte die Wirkung des Instruments ohne die Mëglichkeit der 
Preisregulierung nicht überschatzt werden . Zudem kann nicht sichergestellt werden, dass die sa 
angebotenen Produkte für die Kunden attraktiv bleiben . 

Zusatzlich zu den bereits vorgesehenen neuen Regulierungen ware eine Behandlung von Roll­
over-Vertragen wünschenswert. 

Einsatz der Konzessionsgebühren 

Wir vermissen in der Revisionsvorlage die seit einiger Zeit angedachte Verwendung eines Teils 
der Funkkonzessionseinnahmen für flankierende Aufgaben wie Forschung, Forschungsmonito­
ring oder lmmissionsmonitoring. Diese waren nicht nëtig, wenn das Funkspektrum nicht genutzt 
würde . Da der Sund mit den Frequenz-Nutzungsrechten betrachtliche Einnahmen generiert, er­
scheint es folgerichtig, zumindest einen Teil davon für die sich daraus ergebenden Folgemass­
nahmen einzusetzen. Die langfristige Auswirkung hochfrequenter nichtionisierender Strahlung auf 
die Gesundheit der Bevëlkerung kann am besten durch die vom Bundesrat und der Kommission 
für Verkehr und Fernmeldewesen des National rates vorgeschlagene Zweckbindung von Konzes­
sionserlësen für flankierende Massnahmen realisiert werden. 

Antrag: 

Art. 39 FMG ist mit einem neuen Absatz 1 bis zu erganzen: 

,Der Bundesrat kann den Er/os aus den Konzessionsqebühren nach Absatz 1 qanz oder teilweise 

für beq/eitende Massnahmen wie Forschunq und Erhebunqen im Zusammenhanq mit funkbasier­

ten Technoloqien einsetzen." 


Wir danken lhnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 
lm Namen des Regierungsrates des Kantons Basei-Stadt 
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